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Neue Düsseldorfer Tabelle: Mehr Geld für 
Kinder 
 

Die Richterinnen und Richter der Familiensenate des Oberlandesgerichts Düsseldorf haben 

heute die ab dem 1. Januar 2008 geltende „Düsseldorfer Tabelle“ vorgestellt. Sie gilt bun-

desweit als Richtschnur für die Festlegung des Kindesunterhalts. Nach der neuen Tabelle 

wird der Kindesunterhalt im Durchschnitt um 1,75 € steigen. Eine Neufestsetzung zum 1. 

Januar 2008 wurde notwendig, weil an diesem Tag das neue Unterhaltsrecht in Kraft tritt. 

 

„Ich freue mich, dass der Kindesunterhalt nach der neuen Düsseldorfer Tabelle in West-

deutschland durchschnittlich um 1,75 € steigt. In Ostdeutschland ist die Erhöhung des Kin-

desunterhalts im Durchschnitt sogar noch erheblich höher, weil in den neuen Bundesländern 

nach der Unterhaltsrechtsreform erstmals die höheren, westdeutschen Unterhaltssätze gel-

ten. Mit dem neuen Unterhaltsrecht bekommen wir also in ganz Deutschland einheitliche 

Beträge. Die bisherige Unterscheidung danach, ob das unterhaltsberechtigte Kind in West-

deutschland oder in Ostdeutschland lebt und deshalb weniger Unterhalt bekommt, gehört 

dank der Reform der Vergangenheit an. Die neue Tabelle ist ein gutes Startsignal für das 

neue Unterhaltsrecht“ sagte Bundesjustizministerin Brigitte Zypries heute in Berlin. 

 

Die Düsseldorfer Tabelle wird von den Richterinnen und Richtern der Familiensenate des 

Oberlandesgerichts Düsseldorf in Abstimmung mit den anderen Oberlandesgerichten und 

dem Deutschen Familiengerichtstag in regelmäßigen Abständen neu gefasst. Ihr liegt ein 

von den Richterinnen und Richtern entwickeltes System zugrunde, mit dem der Unterhalts-

bedarf von Kindern nach verschiedenen Einkommensgruppen bestimmt wird. Grundlage der 

Tabelle ist der sog. Mindestunterhalt, der in keinem Fall unterschritten werden darf. Diesen 

Mindestunterhalt hat der Gesetzgeber mit der Unterhaltsreform festgelegt. Er entspricht der 

Höhe nach dem bisherigen Regelbetrag. „Nach dem neuen Unterhaltsrecht kann der Min-
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destunterhalt nicht absinken. Das haben wir in einer Übergangsregelung ausdrücklich fest-

geschrieben“, betonte Zypries. 

 

In der Düsseldorfer Tabelle wird die Unterhaltsverpflichtung für alle Einkommen (differen-

ziert) festgeschrieben. Mit steigendem Einkommen des Vaters oder der Mutter erhöht sich 

auch der Unterhaltsanspruch des Kindes. In der Tabelle werden außerdem die genauen 

Zahlbeträge in den höheren Einkommensgruppen sowie die Unterhaltssätze für volljährige, 

noch im Elternhaus lebende Kinder festgesetzt. Dabei liegt es in der Gestaltungsverantwor-

tung der Düsseldorfer Tabelle, ab welchem Einkommen und in welchen Einkommensgrup-

pen es zu einer Erhöhung des Mindestunterhalts kommt. Gleiches gilt für die Steigerungsra-

ten, mit der der Unterhalt von Einkommensstufe zu Einkommensstufe erhöht wird. Eine ge-

setzliche Vorgabe gibt es dafür nicht. Das gesetzliche Unterhaltsrecht bestimmt allein, dass 

der Unterhalt im Verhältnis zu den Lebensverhältnissen der Eltern angemessen sein muss. 

Die Festlegung des Kindesunterhalts obliegt im konkreten Fall den Gerichten, die dabei im 

Wesentlichen die Düsseldorfer Tabelle zugrunde legen.  

 

Der neuen Tabelle liegt – wie schon bislang – die Annahme zugrunde, dass der Schuldner 

gegenüber drei Berechtigten (einem Ehegatten und zwei Kindern) unterhaltspflichtig ist. Wo 

diese Annahme im Einzelfall nicht zutrifft, weil beispielsweise nur ein Kind zu versorgen ist, 

erfolgt in der Praxis eine Einstufung in die nächsthöhere Einkommensgruppe.  

 

Die neue „Düsseldorfer Tabelle“ findet sich unter www.olg-duessel-

dorf.nrw.de/service/ddorftab/intro.htm und auf der Homepage des Bundesministeriums der 

Justiz, www.bmj.de/unterhalt.  
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